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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
18. Wahlperiode

Drucksache 18 / 1730
10. 02. 15

Antrag der Fraktion der CDU

Gesetz über Versammlungen im Land Bremen

Im Geiste des politischen Meinungs- und Willensbildungsprozesses hat jeder Deut-
sche nach Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) das Recht, sich ohne Anmel-
dung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Beschränkungen
erfährt dieses Grundrecht in Artikel 8 Absatz 2 GG, in welchem für Versammlungen
unter freiem Himmel gesetzliche Beschränkungen vorbehalten bleiben.

Diese Beschränkungen finden sich im Gesetz über Versammlungen und Aufzüge,
kurz Versammlungsgesetz oder VersG, des Bundes wieder. Nach der Föderalismus-
reform I wurde die Bundeszuständigkeit aufgehoben, fortan haben die Länder die
Möglichkeit, eigene Versammlungsgesetze zu erlassen. Wenn kein eigenes Gesetz
erlassen ist, dann gilt das VersG des Bundes. In Deutschland haben die Länder Nie-
dersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern eigene Versammlungsgesetze.

Im Angesicht jüngster Demonstrationen aus dem rechtsangehörigen bzw. dem rechts-
extremen Spektrum, bei welchen es zu schweren gewalttätigen Auseinandersetzun-
gen kam, und der vermehrten Anmeldung solcher Versammlungen in diversen deut-
schen Großstädten muss sich auch das Land Bremen die Frage stellen, ob ein eige-
nes Versammlungsgesetz sinnvoll wäre, damit extremistische Versammlungen leich-
ter verboten werden können. Mit einem eigenen Versammlungsgesetz in Nordrhein-
Westfalen  wäre  es  womöglich  leichter  gewesen,  die  Versammlung  der  Hooligans
und Rechtsextremen zu verbieten.

Insbesondere vor der nächsten Bürgerschaftswahl könnten auch rechte Gruppierun-
gen in Bremen auf die Idee kommen, hier in Bremen randalierend durch die Straßen
zu ziehen um ihre Hassparolen zu skandieren, zumal es auch in Bremen eine enge
Vernetzung der Rechtsextremen und Hooligans gibt. So ist es möglich, in einem ei-
genen bremischen Versammlungsgesetz die Möglichkeiten für ein Verbot von öf-
fentlichen Versammlungen unter freiem Himmel und bei Aufzügen zu erleichtern,
wenn ein hinreichender Verdacht besteht, dass die Friedfertigkeit der Versammlung
nicht gewährleistet ist und eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit
besteht.

Als Vorlage dient das bayerische Versammlungsgesetz von 2008, mit dem Stand vom
22. Juli 2014. Dieses Gesetz wurde 2009 durch das Bundesverfassungsgericht aufgrund
eines Eilantrags teilweise außer Kraft gesetzt, woraufhin es zu Änderungen seitens
des Gesetzgebers kam. Die geänderte Fassung ist somit verfassungskonform.

Der hier vorgelegte Gesetzesentwurf ist an die Entwicklungen und Realitäten von
Versammlungen angepasst und berücksichtigt die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts. Er konkretisiert die Grundrechte der Versammlungs- und Meinungs-
freiheit, regelt die Zusammenarbeit des Veranstalters einer Versammlung, der Ver-
sammlungsbehörde und der Polizei und formuliert den rechtlichen Rahmen für die
Vorbereitung und Durchführung von Versammlungen. Der Anwendungsbereich wird
auf solche öffentlichen Veranstaltungen beschränkt, welche sich auf die überwie-
gende Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung richten und regelt im Gegen-
satz zum VersG des Bundes Ausnahmen für Eil- und Spontanversammlungen. Der
Entwurf des BremVersG hält an der versammlungsrechtlichen Grundklausel für Ver-
bote und Beschränkungsmaßnahmen fest, verbessert jedoch zugleich die Beschrän-
kungsmaßnahmen zur Wahrung des Friedlichkeitsgebots durch das Verbot militan-
ter und aggressiv auftretender Versammlungen und stärkt die Rechte Dritter, sofern
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sie ein gerechtfertigtes Anliegen haben. Dies gilt insbesondere für die Verhinderung
der Verherrlichung des NS-Regimes sowie des Würdeschutzes der Opfer der NS-
Diktatur.

Die Bürgerschaft (Landtag) möge beschließen:

Gesetz über Versammlungen im Land Bremen (BremVersG)

Der Senat verkündet das nachfolgende, von der Bürgerschaft (Landtag) beschlos-
sene Gesetz:

Gesetz über Versammlungen im Land Bremen vom . . . (einsetzen: Tag der Verkün-
dung) (einsetzen: Veröffentlichung im Brem.GBl.).

Gesetz über Versammlungen im Land Bremen (BremVersG)

Erster Teil

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Grundsatz

(1) Jedermann hat das Recht, sich friedlich und ohne Waffen öffentlich mit anderen
zu versammeln.

(2) Dieses Recht hat nicht,

1. wer das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gemäß Artikel 18 des Grundge-
setzes verwirkt hat,

2. wer mit der Durchführung oder Teilnahme an einer Versammlung die Ziele ei-
ner nach Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes für verfassungswidrig erklärten
Partei oder Teil- oder Ersatzorganisation einer Partei fördern will,

3. eine Partei, die nach Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes für verfassungswidrig
erklärt worden ist, oder

4. eine Vereinigung, die nach Artikel 9 Abs. 2 des Grundgesetzes oder nach dem
Vereinsgesetz verboten ist.

§ 2

Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich

(1) Eine Versammlung ist eine Zusammenkunft von mindestens zwei Personen zur
gemeinschaftlichen, überwiegend auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbil-
dung gerichteten Erörterung oder Kundgebung.

(2) Eine Versammlung ist öffentlich, wenn die Teilnahme nicht auf einen individuell
feststehenden Personenkreis beschränkt ist.

(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt dieses Gesetz nur für öffentliche Ver-
sammlungen.

§ 3

Versammlungsleitung

(1) Der Veranstalter leitet die Versammlung. Er kann die Leitung einer natürlichen
Person übertragen.

(2) Veranstaltet eine Vereinigung die Versammlung, ist Leiter die Person, die den
Vorsitz der Vereinigung führt, es sei denn, der Veranstalter hat die Leitung nach
Abs. 1 Satz 2 auf eine andere natürliche Person übertragen.

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht für Spontanversammlungen nach § 13 Abs. 4.

§ 4

Leitungsrechte und -pflichten

(1) Der Leiter

1. bestimmt den Ablauf der Versammlung, insbesondere durch Erteilung und Ent-
ziehung des Worts,
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2. hat während der Versammlung für Ordnung zu sorgen,

3. kann die Versammlung jederzeit schließen und

4. muss während der Versammlung anwesend sein.

(2) Der Leiter kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der Hilfe einer angemesse-
nen Anzahl volljähriger Ordner bedienen. Die Ordner müssen weiße Armbinden mit
der Aufschrift „Ordner“ oder „Ordnerin“ tragen; zusätzliche Kennzeichnungen sind
nicht zulässig. Der Leiter darf keine Ordner einsetzen, die Waffen oder sonstige Ge-
genstände mit sich führen, die ihrer Art nach geeignet und den Umständen nach
dazu bestimmt sind, Personen zu verletzen oder Sachen zu beschädigen.

(3) Polizeibeamte haben das Recht auf Zugang und auf einen angemessenen Platz

1. bei Versammlungen unter freiem Himmel, wenn dies zur polizeilichen Aufgaben-
erfüllung erforderlich ist,

2. bei Versammlungen in geschlossenen Räumen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte
für die Begehung von Straftaten vorliegen oder eine erhebliche Gefahr für die
öffentliche Sicherheit zu besorgen ist.

Polizeibeamte haben sich dem Leiter zu erkennen zu geben; bei Versammlungen
unter freiem Himmel genügt es, wenn dies die polizeiliche Einsatzleitung tut.

§ 5

Pflichten der teilnehmenden Personen

(1) Personen, die an der Versammlung teilnehmen, haben die zur Aufrechterhaltung
der Ordnung getroffenen Anweisungen des Leiters oder der Ordner zu befolgen.

(2) Wer aus der Versammlung ausgeschlossen wird, hat sie unverzüglich zu verlas-
sen.

(3) Wird eine Versammlung aufgelöst, haben sich alle teilnehmenden Personen un-
verzüglich zu entfernen.

§ 6

Waffenverbot

Es ist verboten, Waffen oder sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung
von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und den Umständen nach
dazu bestimmt sind, ohne Erlaubnis der zuständigen Behörde

1. bei Versammlungen mit sich zu führen oder

2. auf dem Weg zu Versammlungen mit sich zu führen, zu Versammlungen hinzu-
schaffen oder sie zur Verwendung bei Versammlungen bereitzuhalten oder zu
verteilen.

§ 7

Uniformierungs- und Militanzverbot

Es ist verboten,

1. in einer öffentlichen oder nichtöffentlichen Versammlung Uniformen, Uniform-
teile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politi-
schen Gesinnung zu tragen oder

2. an einer öffentlichen oder nichtöffentlichen Versammlung in einer Art und Wei-
se teilzunehmen, die dazu beiträgt, dass die Versammlung oder ein Teil hiervon
nach dem äußeren Erscheinungsbild paramilitärisch geprägt wird,

sofern dadurch eine einschüchternde Wirkung entsteht.

§ 8

Störungsverbot, Aufrufverbot

(1) Störungen, die bezwecken, die ordnungsgemäße Durchführung öffentlicher oder
nichtöffentlicher Versammlungen zu verhindern, sind verboten.

(2) Es ist insbesondere verboten,

1. in der Absicht, nicht verbotene öffentliche oder nichtöffentliche Versammlun-
gen zu verhindern oder zu sprengen oder sonst ihre Durchführung zu vereiteln,
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Gewalttätigkeiten vorzunehmen oder anzudrohen oder erhebliche Störungen
zu verursachen oder

2. bei einer öffentlichen Versammlung dem Leiter oder den Ordnern in der recht-
mäßigen Erfüllung ihrer Ordnungsaufgaben mit Gewalt oder Drohung mit Ge-
walt Widerstand zu leisten oder sie während der Ausübung ihrer Ordnungsauf-
gaben tätlich anzugreifen.

(3) Es ist verboten, öffentlich, in einer öffentlichen oder nichtöffentlichen Versamm-
lung, im Internet oder durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Daten-
speichern, Abbildungen oder anderen Darstellungen zur Teilnahme an einer Ver-
sammlung aufzufordern, deren Durchführung durch ein vollziehbares Verbot unter-
sagt oder deren vollziehbare Auflösung angeordnet worden ist.

§ 9

Bild- und Tonaufnahmen oder -aufzeichnungen

(1) Die Polizei darf bei oder im Zusammenhang mit Versammlungen Bild- und Ton-
aufnahmen oder Aufzeichnungen von Teilnehmern nur offen und nur dann anferti-
gen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass von ihnen
erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgehen. Die Maß-
nahmen dürfen auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen wer-
den.

(2) Die Polizei darf Übersichtsaufnahmen von Versammlungen unter freiem Himmel
und ihrem Umfeld zur Lenkung und Leitung des Polizeieinsatzes nur offen und nur
dann anfertigen, wenn dies wegen der Größe oder Unübersichtlichkeit der Versamm-
lung im Einzelfall erforderlich ist. Übersichtsaufnahmen dürfen aufgezeichnet wer-
den, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass von Versammlungen, von
Teilen hiervon oder ihrem Umfeld erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung ausgehen. Die Identifizierung einer auf den Übersichtsaufnahmen oder
-aufzeichnungen abgebildeten Person ist nur zulässig, soweit die Voraussetzungen
nach Absatz 1 vorliegen.

(3) Die nach Absatz 1 oder 2 angefertigten Bild-, Ton- und Übersichtsaufzeichnungen
sind nach Beendigung der Versammlung unverzüglich auszuwerten und spätestens
innerhalb von zwei Monaten zu löschen, soweit sie nicht benötigt werden

1. zur Verfolgung von Straftaten bei oder im Zusammenhang mit der Versamm-
lung oder

2. im Einzelfall zur Gefahrenabwehr, weil die betroffene Person verdächtig ist, Straf-
taten bei oder im Zusammenhang mit der Versammlung vorbereitet oder be-
gangen zu haben, und deshalb zu besorgen ist, dass von dieser Person erheb-
liche Gefahren für künftige Versammlungen ausgehen.

Soweit die Identifizierung von Personen auf Bild-, Ton- und Übersichtsaufzeichnungen
für Zwecke nach Satz 1 Nr. 2 nicht erforderlich ist, ist sie technisch unumkehrbar
auszuschließen. Bild-, Ton- und Übersichtsaufzeichnungen, die aus den in Satz 1
Nr. 2 genannten Gründen nicht gelöscht wurden, sind spätestens nach Ablauf von
sechs Monaten seit ihrer Entstehung zu löschen, es sei denn, sie werden inzwischen
zur Verfolgung von Straftaten nach Satz 1 Nr. 1 benötigt.

(4) Soweit Übersichtsaufzeichnungen nach Absatz 2 Satz 2 zur polizeilichen Aus-
und Fortbildung benötigt werden, ist hierzu eine eigene Fassung herzustellen, die
eine Identifizierung der darauf abgebildeten Personen unumkehrbar ausschließt. Sie
darf nicht für andere Zwecke genutzt werden. Die Herstellung einer eigenen Fas-
sung für Zwecke der polizeilichen Aus- und Fortbildung ist nur zulässig, solange die
Aufzeichnung nicht nach Absatz 3 zu löschen ist.

(5) Die Gründe für die Anfertigung von Bild-, Ton- und Übersichtsaufzeichnungen
nach Absatz 1 und 2 und für ihre Verwendung nach Absatz 3 Satz 1 Nrn. 1 und 2 sind
zu dokumentieren. Werden von Übersichtsaufzeichnungen eigene Fassungen nach
Absatz 4 Satz 1 hergestellt, sind die Notwendigkeit für die polizeiliche Aus- und
Fortbildung, die Anzahl der hergestellten Fassungen sowie der Ort der Aufbewah-
rung zu dokumentieren.

(6) Die Befugnisse zur Erhebung personenbezogener Daten nach Maßgabe der Straf-
prozessordnung und des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten bleiben unberührt.
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Zweiter Teil

Versammlungen in geschlossenen Räumen

§ 10

Veranstalterrechte und -pflichten

(1) Bestimmte Personen oder Personenkreise können in der Einladung von der Teil-
nahme an der Versammlung ausgeschlossen werden.

(2) Pressevertreter können nicht ausgeschlossen werden. Sie haben sich gegenüber
dem Leiter oder gegenüber den Ordnern als Pressevertreter auszuweisen.

(3) Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde auf Anforderung Familiennamen,
Vornamen, Geburtsnamen und Anschrift (persönliche Daten) des Leiters mitzuteilen,
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dieser die Friedlichkeit der Ver-
sammlung gefährdet. Die zuständige Behörde kann den Leiter ablehnen, wenn die
Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen.

(4) Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde auf Anforderung die persönlichen
Daten eines Ordners im Sinn des Absatzes 3 Satz 1 mitzuteilen, wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass dieser die Friedlichkeit der Versammlung gefährdet.
Die zuständige Behörde kann den Ordner ablehnen, wenn die Voraussetzungen nach
Satz 1 vorliegen.

(5) Die zuständige Behörde kann dem Veranstalter aufgeben, die Anzahl der Ordner
zu erhöhen, wenn ohne die Erhöhung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu
besorgen ist.

§ 11

Ausschluss von Störern, Hausrecht

(1) Der Leiter kann teilnehmende Personen, die die Ordnung erheblich stören, von
der Versammlung ausschließen.

(2) Der Leiter übt das Hausrecht aus.

§ 12

Beschränkungen, Verbote, Auflösung

(1) Die zuständige Behörde kann die Durchführung einer Versammlung in geschlos-
senen Räumen beschränken oder verbieten, wenn

1. der Veranstalter eine der Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 erfüllt,

2. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, dass der Veranstalter oder der
Leiter Personen Zutritt gewähren wird, die Waffen oder sonstige Gegenstände
im Sinn des § 6 mit sich führen,

3. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, dass der Veranstalter oder
sein Anhang einen gewalttätigen Verlauf der Versammlung anstrebt, oder

4. Tatsachen festgestellt sind, aus denen sich ergibt, dass der Veranstalter oder
sein Anhang Ansichten vertreten oder Äußerungen dulden wird, die ein Verbre-
chen oder ein von Amts wegen zu verfolgendes Vergehen zum Gegenstand ha-
ben.

(2) Nach Versammlungsbeginn kann die zuständige Behörde die Versammlung un-
ter Angabe des Grundes beschränken oder auflösen, wenn

1. der Veranstalter eine der Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 erfüllt,

2. die Versammlung einen gewalttätigen Verlauf nimmt oder eine unmittelbare
Gefahr für Leben oder Gesundheit der teilnehmenden Personen besteht,

3. der Leiter Personen, die Waffen oder sonstige Gegenstände im Sinn des § 6 mit
sich führen, nicht sofort ausschließt und nicht für die Durchführung des Aus-
schlusses sorgt, oder

4. durch den Verlauf der Versammlung gegen Strafgesetze verstoßen wird, die ein
Verbrechen oder ein von Amts wegen zu verfolgendes Vergehen zum Gegen-
stand haben, oder wenn in der Versammlung zu solchen Straftaten aufgefordert
oder angereizt wird und der Leiter dies nicht unverzüglich unterbindet.
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In den Fällen von Satz 1 Nrn. 2 bis 4 ist die Auflösung nur zulässig, wenn andere
Maßnahmen der zuständigen Behörde, insbesondere eine Unterbrechung, nicht aus-
reichen.

Dritter Teil

Versammlungen unter freiem Himmel

§ 13

Anzeige- und Mitteilungspflicht

(1) Wer eine Versammlung unter freiem Himmel veranstalten will, hat dies der zu-
ständigen Behörde spätestens 48 Stunden vor ihrer Bekanntgabe fernmündlich, schrift-
lich, elektronisch oder zur Niederschrift anzuzeigen. Bei der Berechnung der Frist
bleiben Samstage, Sonn- und Feiertage außer Betracht. Bei einer fernmündlichen
Anzeige kann die zuständige Behörde verlangen, die Anzeige schriftlich, elektro-
nisch oder zur Niederschrift unverzüglich nachzuholen. Eine Anzeige ist frühestens
zwei Jahre vor dem beabsichtigten Versammlungsbeginn möglich. Bekanntgabe ei-
ner Versammlung ist die Mitteilung des Veranstalters von Ort, Zeit und Thema der
Versammlung an einen bestimmten oder unbestimmten Personenkreis.

(2) In der Anzeige sind anzugeben

1. der Ort der Versammlung,

2. der Zeitpunkt des beabsichtigten Beginns und des beabsichtigten Endes der
Versammlung,

3. das Versammlungsthema,

4. der Veranstalter und der Leiter mit ihren persönlichen Daten im Sinn des § 10
Abs. 3 Satz 1 sowie

5. bei sich fortbewegenden Versammlungen der beabsichtigte Streckenverlauf.

Der Veranstalter hat wesentliche Änderungen der Angaben nach Satz 1 der zustän-
digen Behörde unverzüglich mitzuteilen.

(3) Entsteht der Anlass für eine geplante Versammlung kurzfristig (Eilversammlung),
ist die Versammlung spätestens mit der Bekanntgabe fernmündlich, schriftlich, elek-
tronisch oder zur Niederschrift bei der zuständigen Behörde oder bei der Polizei an-
zuzeigen.

(4) Die Anzeigepflicht entfällt, wenn sich die Versammlung aus einem unmittelba-
ren Anlass ungeplant und ohne Veranstalter entwickelt (Spontanversammlung).

(5) Die zuständige Behörde kann den Leiter ablehnen, wenn Tatsachen die Annah-
me rechtfertigen, dass dieser die Friedlichkeit der Versammlung gefährdet.

(6) Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde auf Anforderung die persönlichen
Daten eines Ordners im Sinne des § 10 Abs. 3 Satz 1 mitzuteilen, wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass dieser die Friedlichkeit der Versammlung gefährdet.
Die zuständige Behörde kann den Ordner ablehnen, wenn die Voraussetzungen nach
Satz 1 vorliegen.

(7) Die zuständige Behörde kann dem Veranstalter aufgeben, die Anzahl der Ordner
zu erhöhen, wenn ohne die Erhöhung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu
besorgen ist.

§ 14

Zusammenarbeit

(1) Die zuständige Behörde soll dem Veranstalter Gelegenheit geben, mit ihr die
Einzelheiten der Durchführung der Versammlung zu erörtern. Der Veranstalter ist
zur Mitwirkung nicht verpflichtet.

(2) Die zuständige Behörde kann bei Maßnahmen nach § 15 berücksichtigen, inwie-
weit der Veranstalter oder der Leiter nach Absatz 1 mit ihr zusammenarbeiten.

§ 15

Beschränkungen, Verbote, Auflösung

(1) Die zuständige Behörde kann eine Versammlung beschränken oder verbieten,
wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die
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öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung unmittel-
bar gefährdet ist oder ein Fall des § 12 Abs. 1 vorliegt.

(2) Die zuständige Behörde kann eine Versammlung insbesondere dann beschrän-
ken oder verbieten, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennba-
ren Umständen

1. die Versammlung an einem Tag oder Ort stattfinden soll, dem ein an die natio-
nalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft erinnernder Sinngehalt mit ge-
wichtiger Symbolkraft zukommt, und durch sie

a) eine Beeinträchtigung der Würde der Opfer zu besorgen ist, oder

b) die unmittelbare Gefahr einer erheblichen Verletzung grundlegender sozi-
aler oder ethischer Anschauungen besteht oder

2. durch die Versammlung die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft
gebilligt, verherrlicht, gerechtfertigt oder verharmlost wird, auch durch das Ge-
denken an führende Repräsentanten des Nationalsozialismus, und dadurch die
unmittelbare Gefahr einer Beeinträchtigung der Würde der Opfer besteht.

(3) Maßnahmen nach Absatz 1 oder 2 sind rechtzeitig vor Versammlungsbeginn zu
treffen.

(4) Nach Versammlungsbeginn kann die zuständige Behörde eine Versammlung be-
schränken oder auflösen, wenn die Voraussetzungen für eine Beschränkung oder
ein Verbot nach Absatz 1 oder 2 vorliegen oder gerichtlichen Beschränkungen zuwi-
dergehandelt wird.

(5) Die zuständige Behörde kann teilnehmende Personen, die die Ordnung erheb-
lich stören, von der Versammlung ausschließen.

(6) Eine verbotene Versammlung ist aufzulösen.

§ 16

Schutzwaffen- und Vermummungsverbot

(1) Es ist verboten, bei Versammlungen oder sonstigen öffentlichen Veranstaltungen
unter freiem Himmel oder auf dem Weg dorthin Schutzwaffen oder Gegenstände mit
sich zu führen, die als Schutzwaffen geeignet und den Umständen nach dazu be-
stimmt sind, Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers von Hoheitsbefugnissen ab-
zuwehren.

(2) Es ist auch verboten,

1. an derartigen Veranstaltungen in einer Aufmachung teilzunehmen, die geeig-
net und den Umständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität
zu verhindern, oder den Weg zu derartigen Veranstaltungen in einer solchen
Aufmachung zurückzulegen,

2. bei derartigen Veranstaltungen oder auf dem Weg dorthin Gegenstände mit sich
zu führen, die geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, die Fest-
stellung der Identität zu verhindern, oder

3. sich im Anschluss an oder sonst im Zusammenhang mit derartigen Veranstal-
tungen mit anderen zu einem gemeinschaftlichen friedensstörenden Handeln
zusammenzuschließen und dabei

a) Waffen oder sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verletzung von
Personen oder Beschädigung von Sachen geeignet und den Umständen
nach dazu bestimmt sind, mit sich zu führen,

b) Schutzwaffen oder sonstige in Nr. 2 bezeichnete Gegenstände mit sich zu
führen oder

c) in einer in Nr. 1 bezeichneten Aufmachung aufzutreten.

(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den Verboten nach Absatz 1 und 2
zulassen, wenn eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung nicht zu
besorgen ist.

(4) Absatz 1 und 2 gelten nicht für Gottesdienste unter freiem Himmel, kirchliche Pro-
zessionen, Bittgänge und Wallfahrten, gewöhnliche Leichenbegängnisse, Züge von
Hochzeitsgesellschaften und hergebrachte Volksfeste.
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(5) Die zuständige Behörde kann Personen, die den Verboten nach Absatz 1 und 2
zuwiderhandeln, von der Versammlung ausschließen.

Vierter Teil

Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 17

Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 6 eine Waffe oder einen sonstigen Gegenstand der dort bezeichne-
ten Art mit sich führt, zu einer Versammlung hinschafft, bereithält oder verteilt,

2. entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 Gewalttätigkeiten vornimmt oder androht oder eine
erhebliche Störung verursacht oder

3. entgegen § 16 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a sich mit anderen zu einem gemeinschaftli-
chen friedensstörenden Handeln zusammenschließt und dabei Waffen oder sons-
tige Gegenstände der dort bezeichneten Art mit sich führt.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 3 Ordner verwendet,

2. entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 einer dort genannten Person Widerstand leistet oder
sie tätlich angreift,

3. entgegen § 8 Abs. 3 oder § 18 Satz 2 zur Teilnahme an einer Versammlung auf-
fordert,

4. als Veranstalter oder als Leiter einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 1
oder 2 Satz 1, § 15 Abs. 1, 2 oder 4 oder einer gerichtlichen Beschränkung zuwi-
derhandelt,

5. entgegen § 16 Abs. 2 Nr. 3 sich mit anderen zu einem gemeinschaftlichen frie-
densstörenden Handeln zusammenschließt und dabei den in § 16 Abs. 2 Nr. 3
Buchst. b oder c bezeichneten Verboten zuwiderhandelt.

§ 18

Bußgeldvorschriften

(1) Mit Geldbuße bis zu dreitausend Euro kann belegt werden, wer

1. als Leiter entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 Polizeibeamten keinen Zugang oder keinen
angemessenen Platz einräumt,

2. entgegen § 7 Nr. 1 eine Uniform, ein Uniformteil oder ein gleichartiges Klei-
dungsstück trägt,

3. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 Pressevertreter ausschließt,

4. als Veranstalter Personen als Leiter der Versammlung einsetzt, die von der zu-
ständigen Behörde nach § 10 Abs. 3 Satz 2 oder § 13 Abs. 5 abgelehnt wurden,

5. als Veranstalter Ordner einsetzt, die von der zuständigen Behörde nach § 10
Abs. 4 Satz 2 oder nach § 13 Abs. 6 Satz 2 abgelehnt wurden,

6. einer  vollziehbaren  Anordnung  nach  §  12  Abs.  1  oder  2  Satz  1,  §  15  Abs.  1,
2 oder 4 oder einer gerichtlichen Beschränkung zuwiderhandelt,

7. als Veranstalter oder als Leiter eine Versammlung unter freiem Himmel ohne
Anzeige nach § 13 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 durchführt, ohne dass die Voraus-
setzungen nach § 13 Abs. 4 vorliegen,

8. entgegen § 16 Abs. 1 eine Schutzwaffe oder einen Gegenstand mit sich führt,

9. entgegen § 16 Abs. 2 Nr. 1 an einer Versammlung teilnimmt oder den Weg zu
einer Versammlung zurücklegt.

(2) Mit Geldbuße bis zu fünfhundert Euro kann belegt werden, wer

1. als  Leiter  Ordner  einsetzt,  die  anders  gekennzeichnet  sind,  als  es  nach  §  4
Abs. 2 Satz 2 zulässig ist,
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2. entgegen § 5 Abs. 2 die Versammlung nicht unverzüglich verlässt,

3. entgegen § 5 Abs. 3 sich nicht unverzüglich entfernt,

4. trotz wiederholter Zurechtweisung durch den Leiter oder einen Ordner fortfährt,
entgegen § 8 Abs. 1 eine Versammlung zu stören,

5. als Veranstalter entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 persönliche Daten nicht oder nicht
richtig mitteilt,

6. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 2 eine Mitteilung nicht macht oder

7. entgegen § 16 Abs. 2 Nr. 2 einen Gegenstand mit sich führt.

§ 19

Einziehung

Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach § 17 oder eine Ordnungswidrigkeit nach
§ 18 Abs. 1 Nr. 6 oder nach § 18 Abs. 2 Nr. 4 oder 7 bezieht, können eingezogen
werden. § 74a des Strafgesetzbuchs und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten sind anzuwenden.

Fünfter Teil

Schlussbestimmungen

§ 20

Einschränkung von Grundrechten

Die Grundrechte der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 1 des Grundgesetzes,
Artikel 16 Abs. 1 der Bremischen Verfassung) und der Meinungsfreiheit (Artikel 5
Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes, Artikel 15 Abs. 1 Satz 1 der Bremischen Verfas-
sung) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.

§ 21

Zuständigkeiten

(1) Polizei im Sinne dieses Gesetzes ist die Polizei im Sinne des § 2 Abs. 1 Bremisches
Polizeigesetz.

(2) Zuständige Behörden im Sinne dieses Gesetzes ist das Stadtamt Bremen und das
Bürger- und Ordnungsamt Bremerhaven, ab Beginn der Versammlung die Polizei. In
unaufschiebbaren Fällen kann die Polizei auch anstelle der zuständigen Behörde
Maßnahmen treffen.

§ 22

Keine aufschiebende Wirkung der Klage

Klagen gegen Entscheidungen nach diesem Gesetz haben keine aufschiebende Wir-
kung.

§ 23

Kosten

Mit Ausnahme von Entscheidungen über Erlaubnisse nach § 6 sind Amtshandlun-
gen nach diesem Gesetz kostenfrei.

§ 24

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündigung in Kraft. Es ersetzt nach Arti-
kel 125a Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes das Gesetz über Versammlungen und
Aufzüge (Versammlungsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. No-
vember 1978 (BGBl. I S. 1789), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
8. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2366).

Wilhelm Hinners, Dr. Thomas vom Bruch, Silvia Neumeyer,
Thomas Röwekamp und Fraktion der CDU
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